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G l ü c k s p i e l r e c h t
Ersatz für verlorene Wetteinsätze
Unterlässt der Anbieter von Sportwetten 
die Kontrolle, ob der Spieler im Sperrsystem 
vermerkt ist, ist er zum Ausgleich verlo-
rener Wetteinsätze verpflichtet, entschied 
das Oberlandesgericht Frankfurt am Main 
(OLG).

Der Kläger begehrte von der beklagten 
Sportwetten-Anbieterin die Rückzahlung 
von Wettverlusten in Höhe von gut 5.500 
Euro. Er behauptete, spielsüchtig zu sein 
und sich auch einer Therapie unterzogen 
zu haben, um seine Spielsucht zu behan-
deln. Er habe sich deshalb auch im Spie-
lersperrsystem OASIS - vor den hier strei-
tigen Wetteinsätzen - auf unbefristete Zeit 
sperren lassen. Er sei von der Beklagten 
vor Platzierung der Wetten nicht auf seine 
Personalien und eine eventuelle Sperre im 
Spielersperrsystem hin überprüft worden.
Das Landgericht gab der Klage im Wesent-
lichen statt. Die hiergegen eingelegte Be-
rufung hatte vor dem Oberlandesgericht 
keinen Erfolg.
Dem Kläger stehe der geltend gemachte 
Anspruch zu, entschied das OLG. Die Be-
klagte habe gegen die den Kläger schüt-
zende Vorschriften über ein zentrales Sperr-
system verstoßen (§ 8 GlüStV 2021). Ziel 
dieser Regelung sei es, durch ein zentrales 
Sperrsystem und entsprechende Kontrollen 
jeden einzelnen von einer Spielsucht Be-
troffenen davon abzuhalten, sein Vermögen 
oder Teile davon durch unkontrollierte und 

ungehemmte Teilnahme an solchen Spielen 
zu vernichten. Der Kläger sei im Spieler-
sperrsystem zum Zeitpunkt der streitigen 
Wetteinsätze verzeichnet gewesen. Er habe 
nach den landgerichtlichen Feststellungen 
auch tatsächlich den vom Landgericht 
zugesprochenen Betrag, an dem in dem 
Kiosk der Beklagten aufgestellten Wettau-
tomaten verloren. Schließlich sei er nicht 
zuvor auf seine Personalien und eine Sperre 
im Spielersperrsystem kontrolliert worden.
Oberlandesgericht Frankfurt am Main,
Beschluss vom 12.11.2025 – 3 U 88/25 –

S o z i a l r e c h t
Kein Bürgergeld für Studenten
Das Landessozialgericht Niedersach-
sen-Bremen (LSG) hat entschieden, dass 
immatrikulierte Studenten auch dann vom 
Bürgergeldbezug ausgeschlossen sind, 
wenn sie nicht studieren.
Geklagt hatte ein 37-jähriger Mann aus 
Münster, der 2012 ein Musikstudium ab-
geschlossen hatte. Danach versuchte er 
mit verschiedenen Zweitstudiengängen 
und einem kurzzeitigen Arbeitsverhältnis, 
im Berufsleben Fuß zu fassen, was jedoch 
aufgrund seiner psychischen Erkrankung 
misslang. Seit 2018 bezog er Bürgergeld. 
Während dieser Zeit wollte er ein weiteres 
Zweitstudium ausprobieren; an der Univer-
sität Osnabrück schrieb er sich für Mathe-
matik ein. Mit der Behörde hatte er zuvor 
über seine Pläne gesprochen.

Nachdem das Amt durch die Kontoauszüge 
des Mannes auf die Zahlung von Studien-
gebühren aufmerksam wurde, hob es die 
Leistungsbewilligung auf und forderte 2.400 
Euro Grundsicherungsleistungen zurück. 
Zur Begründung hieß es, dass die Aufnahme 
eines Studiums den Grundsicherungsbezug 
ausschließe. Der Mann habe es grob fahr-

lässig unterlassen, diese wesentliche Verän-
derung mitzuteilen.
Hiergegen wandte sich der Mann, da er sich 
nur eingeschrieben habe, um Vorlesungen 
ausprobieren zu können. Tatsächlich habe 
er aber nicht eine einzige Vorlesung besucht 
und effektiv nicht studiert. Er sei auch in die-
ser Zeit durchgängig krankgeschrieben ge-
wesen. Die Rechtslage habe er nicht gekannt 
und sei nicht korrekt informiert worden. Das 
LSG ist der herrschenden Rechtsprechung 
gefolgt, wonach der grundsicherungsrecht-
liche Leistungsausschluss auch bei einem 
Zweitstudium greift, für das kein Anspruch 
auf Ausbildungsförderung nach dem BAföG 
besteht. Für den Leistungsausschluss reiche 
in aller Regel, dass der Betroffene für ein 
dem Grunde nach förderungsfähiges Studi-
um immatrikuliert sei. Dies müsse mitgeteilt 
werden - auch wenn das Studium tatsäch-
lich nicht betrieben werde und keine Lehr-
veranstaltungen besucht würden. Trotzdem 
muss der Mann das Geld nicht zurückzah-
len: Im vorliegenden Einzelfall konnte ihm 
keine grob fahrlässige Verletzung seiner 
Mitteilungspflichten vorgeworfen werden, 
da die Behörde ihn trotz Erörterung seiner 
Pläne nicht auf die Rechtslage hingewiesen 
habe.
Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen,
Urteil vom 27.01.2026 – L 11 AS 56/24 –

F a m i l i e n r e c h t
Zur melderechtlichen Anmeldung eines 
Kindes bei gemeinsamem Sorgerecht
Das Amtsgericht - Familiengericht - Fran-
kenthal (Pfalz) hat über die Frage entschie-
den, ob ein getrennt lebender Elternteil, der 
das gemeinsame Kind überwiegend betreut, 
eine familiengerichtliche Übertragung der 
Entscheidungsbefugnis benötigt, um das 
Kind am eigenen Wohnsitz anzumelden.
Die beteiligten Eltern üben die elterliche 
Sorge für ihren 13-jährigen Sohn gemein-
sam aus, leben jedoch getrennt. Der Vater, 
bei dem das Kind nach seinem Vortrag den 
Lebensmittelpunkt hat, beabsichtigte, den 
Sohn förmlich bei der zuständigen Mel-
debehörde anzumelden. Da er davon aus-
ging, hierfür die Mitwirkung der Mutter 
oder eine gerichtliche Zuweisung der Ent-
scheidungsbefugnis gemäß § 1628 BGB zu 
benötigen, beantragte er die Übertragung 
dieser Befugnis sowie die Bewilligung von 
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Trotz gewissenhafter Bearbeitung der 
Beiträge kann eine Haftung für die Inhalte 
nicht übernommen werden. Verbindliche 
Auskünfte können nur im Rahmen eines 
Mandatsverhältnisses erteilt werden. 
Bildquellen: Dawr.de

Verfahrenskostenhilfe.
Das Amtsgericht Frankenthal hat den An-
trag auf Verfahrenskostenhilfe abgelehnt, 
da die beabsichtigte Rechtsverfolgung kei-
ne hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet. 
Zur Begründung führte das Gericht aus, dass 
die Voraussetzungen des § 1628 BGB nicht 
erfüllt seien. Dies folge zwar - entgegen 
einer Auffassung des Bundesverwaltungs-
gerichts - mitnichten daraus, dass die mel-
derechtliche Anmeldung keine Frage von 
besonderer Bedeutung für das Kind wäre. 
Vielmehr verwies das Gericht ausdrücklich 
auf die zahlreichen Implikationen einer sol-
chen Anmeldung, wie etwa den Schulspren-
gel, den Bezug von Kindergeld, Leistungen 
nach dem Unterhaltsvorschussgesetz oder 
den Betreuungsunterhalt.

Die Befugnis zur Anmeldung des Kindes in 
seinem Haushalt stehe dem Vater jedoch 
bereits aufgrund seines eigenen Vortrags 
zum Lebensmittelpunkt des Sohnes im 
Rahmen seiner originären sorgerechtlichen 
Befugnisse zu, ohne dass es einer geson-
derten Zuweisung bedürfe. Bei Vorliegen 
der tatsächlichen Voraussetzungen sei er 
nach § 17 Abs. 1 und 2 des Bundesmeldege-
setzes (BMG) sogar dazu verpflichtet. Da die 
Anmeldung für Personen unter 16 Jahren 
demjenigen obliegt, in dessen Wohnung 
sie einziehen, treffe diese öffentlich-recht-
liche Verpflichtung hier den Antragsteller 
persönlich. Personensorgerechtliche Erwä-
gungen seien bei der Wahrnehmung dieser 
Meldepflicht grundsätzlich unbeachtlich.
Amtsgericht Frankenthal,
Beschluss vom 20.11.2026 – 71 F 15/26 –

S c h m e r z e n s g e l d r e c h t
Kein Schmerzensgeld nach verabredeter 
Schlägerei
Es besteht kein Anspruch auf Schmerzens-
geld, wenn sich aus einer vereinbarten 
Schlägerei Verletzungen ergeben. Dies hat 
das Pfälzische Oberlandesgericht Zweibrü-
cken in einem Rechtsstreit zwischen zwei 
Männern entscheiden.
Die beiden zerstrittenen Männer hatten sich 
im Oktober 2021 zunächst per WhatsApp 
gegenseitig provoziert und beleidigt. Die 
Chat-Unterhaltung endete mit der Verab-
redung zu einem Treffen am späten Abend 
auf einem abgelegenen Parkplatz nahe 
Zweibrücken ohne Kameraüberwachung. 
Die beiden Streithähne hatten vereinbart, 
dass jeder dort alleine in die „Mann ge-
gen Mann“-Situation gehen sollte. Der eine 
Mann kam zum Treffpunkt, führte ein Tier-
abwehrspray mit sich und ließ sein Handy 
in der Tasche mitlaufen. Nach der Ankunft 
kam es dann ohne lange Vorrede zu einer 
Prügelei. In deren Verlauf stürzte er und zog 

sich eine langwierige Verletzung am Knie zu. 
Daraufhin machte er vor dem Landgericht 
Zweibrücken geltend, der andere habe ihn 
in einen Hinterhalt gelockt und sei auf ihn 
losgegangen. Er habe ihn heftig gestoßen, 
wodurch er gestürzt sei. Seine Verletzung 
habe der andere verschuldet. Dieser sei ihm 
daher zur Zahlung von Schadensersatz und 
Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 
9.500 Euro verpflichtet.

Das Landgericht hat die Klage in erster In-
stanz abgewiesen. Es stellte nach Befragung 
der beiden Männer und von drei Zeugen 
fest, dass der verletzte Mann zwar nicht in 
die Verletzung eingewilligt habe, sich aber 
bewusst in eine Situation begeben habe, in 
der eine körperliche Auseinandersetzung zu 
erwarten gewesen sei. Das Landgericht war 
nicht davon überzeugt, dass es ihm um eine 
bloße Aussprache gegangen sei. Der andere 
Mann sei daher von der Haftung gänzlich 
freizustellen.
Auch in dem Berufungsverfahren vor dem 
Pfälzischen Oberlandesgericht Zweibrücken 
folgte der 8. Zivilsenat der Argumentation 
des verletzten Mannes nicht. Der Senat be-
tonte, dass derjenige keinen Schadensersatz 
verlangen könne, der sich freiwillig in eine 
Situation begebe, in der es schlicht dem Zu-
fall geschuldet sei, wer verletzt werde. Un-
ter Berücksichtigung aller Umstände – dem 
vorbelasteten Verhältnis der Männer, den 
vorherigen wechselseitigen Beleidigungen 
und Provokationen, der bewussten Ent-
scheidung für den abgelegenen Parkplatz 
ohne Kameraüberwachung als Treffpunkt, 
dem Mitführen des Tierabwehrsprays und 
dem Mitlaufenlassen des Handys - scheide 
eine Haftung aus. Der Senat unterstrich da-
bei die Grundsätze des deutschen Delikts-
rechts, wonach der Geschädigte für jeden 
Schaden mitverantwortlich sei, bei dessen 
Entstehung er in zurechenbarer Weise mit-
gewirkt habe. Dies könne – wie in dem zur 
Entscheidung stehenden Fall - bis hin zu 
dem gänzlichen Entfall einer Haftung ge-
hen.
Oberlandesgericht Zweibrücken,
Beschluss vom 04.11.2025 – 8 U 19/24 –

W e r k v e r t r a g s r e c h t
Haftung des Handwerkers für Werkmän-
gel Dritter nur bei erkennbarem Zusam-
menhang
Es gehört zu den grundlegenden Recht-
sprinzipien, dass nur derjenige, dem ein 
Fehler zuzurechnen ist, hierfür rechtlich zur 
Verantwortung gezogen werden kann. Wie 
schnell ein Handwerker für einen Werkman-
gel haftbar gemacht werden kann, obwohl 
er seine eigene Leistung fachlich einwand-
frei ausgeführt hat, zeigt ein vom Landge-
richt Coburg entschiedener Fall.

Die Eigentümer eines Wohnhauses beauf-
tragten das beklagte Dachdeckerunterneh-
men mit dem Austausch von Holzbrettern 
am Ortgang des Gebäudes, also am seit-
lichen Abschluss des Dachs. Die Arbeiten 
wurden zunächst zur Zufriedenheit der 
Kunden ausgeführt. Es zeigte sich aber in 
der Folge, dass Regenwasser auf den neu-
en, eigentlich wettergeschützten Ortgang-
brettern ablief, was die Eigentümer dann 
auch bemängelten. Weitere Feststellungen 
ergaben, dass nicht die Arbeiten des Dach-
deckers Grund für den unerwünschten Auf-
tritt der Feuchtigkeit waren. Vielmehr war 
das Dach bei seiner Erstellung vor langer 
Zeit durch ein anderes Unternehmen falsch 
eingedeckt worden, sodass Regen durch 
die Dachziegel eintrat. Die klagenden Auf-
traggeber warfen dem verklagten Hand-
werksunternehmen vor, dieses hätte die 
Ziegeleindeckung auf die vorbestehenden 
Mängel untersuchen müssen. Bei entspre-
chendem Hinweis hätten die Kläger den 
Auftrag gar nicht erst erteilt, sondern dass 
Dach komplett erneuern lassen. Sie ver-
langten den bereits gezahlten Werklohn zu-
rück, immerhin rund 3.000 Euro. Der Gegner 
verwies hingegen auf seine für sich genom-
men fehlerfreie Leistung.
Das Landgericht gab den Klägern im recht-
lichen Ausgangspunkt recht, wies die Klage 
aber trotzdem ab. Eine Überprüfung der 
Vorleistung eines Drittunternehmens müs-
se zwar erfolgen, wenn die vorbestehen-
den Mängel Folgen für die Verwendbarkeit 
der neu beauftragten Werkleistung hätten. 
Denn unabhängig von der Tatsache, ob der 
Handwerker die Regeln der Technik für „sei-
ne“ Arbeit eingehalten habe, schulde die-
ser ein insgesamt funktionierendes Werk. 
Dies sei dann nicht gegeben, wenn Mängel 
eines Drittunternehmers sich auch auf die 
Verwendbarkeit der später beauftragten 
Leistung auswirkten, vorliegend die Feuch-
tigkeit der neu angebrachten Bretter.
Dieser Grundsatz gelte aber nicht grenzen-
los. Eine Haftung des Handwerkers scheide 
nämlich dann aus, wenn er den vorbeste-
henden Mangel des anderen Fachbetriebs 
nicht habe erkennen können.
Nach dieser Maßgabe stellte das Gericht mit 
sachverständiger Hilfe fest, dass der ver-
klagte Handwerker das undichte Dach nicht 
habe erkennen müssen. Die Wasserspuren 
an der Holzschalung hätten aus Sicht eines 
Fachmanns darauf hingedeutet, dass der 
Regen nur aus einer ungeschützten Stelle 
am Ortgang eingedrungen sei, also eben 
jener Stelle, die das verklagte Unternehmen 
bei den Arbeiten mit einem Blech verschlos-
sen hatte. Dass die Ziegel überdies nicht 
ausreichend dicht verlegt waren, habe es 
aufgrund der zum Zeitpunkt der Arbeiten 
klar eingrenzbaren Ursache nicht bemerken 
müssen.
Landgericht Coburg,
Beschluss vom 06.02.2026 – 3 S 62/23 –
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